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Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Willich 
vom 27.11.2024 

 
 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Aufhebung Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur 
Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564) 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 

31.07.2024, der §§ 5, 8 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) vom 21.06.1988 (GV. NW. 1988 S. 250), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2023 (GV. NRW. S. 443), des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 02.03.2023 (BGBl. I Nr. 56), § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18.04.2017 
(BGBl. I S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 28.04.2022 (BGBl. I S. 
700), des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 12.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234), des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) 
vom 20.10.2015 (BGBl. I 2015, S. 1739), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
08.12.2022 (BGBl. I S. 2240), des Batteriegesetzes (BattG) vom 25.06.2009 (BGBl. I S. 1582), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.11.2020 (BGBl. I S. 2280), sowie des 
Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von 
Verpackungen (Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 05.07.2017 (BGBl. I 2017, S. 2234), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen und anderer Gesetze vom 25.10.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294), hat der Rat 
der Stadt Willich in seiner Sitzung am 27.11.2024 folgende Satzung über die Abfallentsorgung 
in der Stadt Willich beschlossen: 

 
 

§ 1 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Die Stadt Willich betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Ge-

setze und dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese öffentliche Einrichtung wird 
als „kommunale Abfallentsorgungseinrichtung“ bezeichnet und bildet eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 
 

(2) Die Stadt erfüllt insbesondere folgende abfallwirtschaftliche Aufgaben, die ihr gesetzlich 
zugewiesen sind: 
 

1. Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen. 
 

2. Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und 
Entsorgung von Abfällen. 

 
3. Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies 

nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 
 

4. Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zu-
gänglichen Grundstücken im Stadtgebiet. 

 
 

  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14040&vd_back=N564&sg=0&menu=1
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§ 2 
Abfallentsorgungsleistungen der Stadt 

 
(1) Zur städtischen Abfallentsorgung werden ausschließlich Abfälle zugelassen, die der 

Kreis Viersen im Rahmen seiner Zuständigkeiten, im sogenannten Abfallartenkatalog 

-der als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist- aufgeführt hat. 

 
(2) Die Entsorgung von Abfällen durch die Stadt Willich umfasst das Einsammeln und Be-

fördern der Abfälle zu den Abfallentsorgungsanlagen oder Müllumschlagstationen des 

Kreises, wo sie sortiert, verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Wiederver-

wertbare Abfälle werden getrennt eingesammelt und befördert, damit sie einer Verwer-

tung zugeführt werden können. Die Stadt Willich kann sich zur Durchführung dieser 

Aufgabe Dritter bedienen. 

 
(3) Im Einzelnen erbringt die Stadt gegenüber den Benutzern der kommunalen Abfallent-

sorgungseinrichtung folgende Abfallentsorgungsleistungen: 
 

1. Einsammeln und Befördern von Restmüll einschließlich roher Fleischabfälle und 

roher Fischabfälle. 

 
2. Einsammeln und Befördern von Bioabfällen. Bioabfälle im Sinne dieser Satzung 

sind biologisch, d.h. durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder En-

zyme, abbaubare, pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterialien bestehende  

- Gartenabfälle, ausgenommen Baumschnitt und Wurzeln jeweils über 5 cm 

Durchmesser,  

- Nahrungsmittel-  und Küchenabfälle pflanzlicher Herkunft und 

- Nahrungsmittel- und Küchenabfälle tierischer Herkunft, ausgenommen rohe 

Fleisch- und rohe Fischabfälle 

 
aus privaten Haushaltungen, soweit diese überlassungspflichtig sind, und aus an-
deren Herkunftsbereichen, soweit diese überlassen werden. 
 

3. Einsammeln und Befördern von Altpapier, soweit es sich nicht um Einweg-Ver-

kaufsverpackungen aus Pappe/Papier/Karton handelt. 

 
4. Einsammeln und Befördern von sperrigen Abfällen/Sperrmüll. 

 
5. Einsammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikgroßgeräten aus privaten 

Haushaltungen sowie sonstigen Herkunftsbereichen, soweit sie in Beschaffenheit 

und Menge privaten Haushaltungen entsprechen. 

 
6. Vorhaltung einer Sammelstelle für Elektrokleinteile und Altbatterien, die vom End-

nutzer vom Altgerät zu trennen sind, und deren Abfuhr. 

 
Für Elektrokleinteile ist eine städtische Sammelstelle auf dem Wertstoffhof einge-
richtet. Abfallbesitzer haben anfallende zu entsorgende Elektrokleinteile dieser 
Sammelstelle zuzuführen. 
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7. Schadstoffhaltige Abfälle aus Haushaltungen werden von der Stadt separat ein-

gesammelt und dem Kreis getrennt von den übrigen Abfällen überlassen. 

 
Dabei hat die Stadt Willich die Benutzungsordnung für die Sortierung und Anliefe-
rung von Schadstoffen aus Haushaltungen des Kreises Viersen in der jeweils gül-
tigen Fassung zu beachten.  

 
 
8.  Information und Beratung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von 

Abfällen. 

 
9.  Aufstellen, Unterhalten und Entleeren von Straßenpapierkörben. 

 
10. Einsammeln und Befördern von Altkleidern und Altschuhen 

 
11. Reinigen von Abfallbehältern 

 
Haushalts- und Gewerbeabfälle dürfen nicht in den von der Stadt aufgestellten oder an-
gebrachten Abfallbehältern abgelagert werden, derartige Behälter durchsucht oder von 
ihnen Gegenstände entnommen werden. 
 
Das Einsammeln und Befördern der Abfälle erfolgt durch eine grundstücksbezogene Ab-
fallentsorgung mit Abfallgefäßen, durch grundstücksbezogene Sammlungen im Holsys-
tem sowie durch eine getrennte Einsammlung von Abfällen außerhalb der regelmäßigen 
grundstücksbezogenen Abfallentsorgung. 

 
 

 
(4) Das Einsammeln und Befördern von gebrauchten Einweg-Verkaufsverpackungen aus 

Glas, Papier/Pappe/Karton, Kunststoffen, Verbundstoffen erfolgt im Rahmen des rein 
privatwirtschaftlichen Dualen Systems zur Einsammlung, Sortierung und Verwertung 
von gebrauchten Einweg-Verpackungen auf der Grundlage der §§ 13 ff. des Verpa-
ckungsgesetzes (VerpackG). Dieses privatwirtschaftliche Duale System ist kein Be-
standteil der öffentlichen Abfallentsorungseinrichtung der Stadt. Es werden im Rahmen 
dieser Satzung und unter Berücksichtigung der Abstimmungsvereinbarung mit den pri-
vaten Systembetreibern gemäß § 22 VerpackG lediglich flankierende Regelungen dahin 
getroffen, welche Abfälle (Einwegverpackungen) in die Erfassungsbehältnisse (z.B. 
gelbe Tonne, gelber Sack, Altglascontainer) des privatwirtschaftlichen Systems einge-
worfen werden können. Die Erfassung von Einweg-Verpackungen aus Pa-
pier/Pappe/Karton erfolgt gemeinsam über die öffentlich-rechtliche Altpapiererfassung 
für Druckerzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften. 

 
 

§ 3 
Ausgeschlossene Abfälle 

 
(1) Vom Einsammeln und Befördern durch die Stadt Willich sind gemäß § 20 Abs.2 KrWG 

ausgeschlossen: 
 

1. Folgende Abfälle, die aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 25 KrWG einer 

Rücknahmepflicht unterliegen, bei denen entsprechende Rücknahmevorrichtungen 
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tatsächlich zur Verfügung stehen und bei denen die Stadt Willich nicht durch Erfas-

sung als ihr übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitwirkt (§ 20 Abs.2 Satz 1 

KrWG). 

 
2. Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-

gen, insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben, soweit diese nach Art, 

Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen 

eingesammelt, befördert oder beseitigt werden können oder die Sicherheit der um-

weltverträglichen Beseitigung im Einklang mit den Abfallwirtschaftsplänen des Lan-

des durch einen anderen Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist (§ 20 

Abs.2 Satz 2 KrWG) 

 
(2) Die Stadt Willich kann den Ausschluss von der Entsorgung mit Zustimmung der zustän-

digen Behörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für den Ausschluss nicht mehr 
vorliegen (§ 20 Abs.2 Satz 3 KrWG). 

 
 

§ 4 
Sammeln von schadstoffhaltigen Abfällen 

 
(1) Abfälle aus privaten Haushaltungen, die wegen ihrer besonderen Schadstoffbelastung 

zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit einer getrennten Entsorgung bedürfen (ge-
fährliche Abfälle i. S. d § 3 Abs.5 KrWG i.V.m. § 48 KrWG sowie der Abfallverzeichnis-
verordnung) werden von der Stadt bei dem von ihr betriebenen Schadstoffmobil auf dem 
Wertstoffhof angenommen. Dies gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den in Satz 1 genannten Abfällen 
entsorgt werden können. 

 
(2) Gefährliche Abfälle dürfen nur am Schadstoffmobil auf dem Wertstoffhof der Stadt Wil-

lich angenommen werden. 
 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jede/r Eigentümer/in eines im Gebiet der Stadt liegenden Grundstücks ist im Rahmen 

der §§ 2 bis 4 dieser Satzung berechtigt, von der Stadt den Anschluss ihres/seines 
Grundstückes an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung zu verlangen (An-
schlussrecht). 

 
(2) Die/Der Anschlussberechtigte und jede/r andere Abfallbesitzer/in im Gebiet der Stadt 

haben im Rahmen der §§ 2 bis 4 dieser Satzung das Recht, die auf ihren Grundstücken 
oder sonst bei ihnen anfallenden Abfälle der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 
zu überlassen (Benutzungsrecht). 

 
 

§ 6 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jede/r Eigentümer/in eines im Gebiet der Stadt Willich liegenden Grundstückes ist ver-

pflichtet, ihr/sein Grundstück an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung anzu-
schließen, wenn das Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt 
wird (Anschlusszwang). 
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 Die/Der Eigentümer/in eines Grundstückes als Anschlusspflichtige/r und jede/r andere 
Abfallbesitzer/in (z.B. Mieter/in, Pächter/in) auf einem an die kommunale Abfallentsor-
gung angeschlossenen Grundstück ist verpflichtet, im Rahmen der §§ 2 bis 4 die auf 
ihrem/seinem Grundstück oder sonst bei ihr/ihm anfallenden Abfälle zur Beseitigung und 
Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der kommunalen Abfallentsorgungs-
einrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). 

 
 Abfälle aus privaten Haushaltungen sind nach § 17 Abs. 1 Satz 1 KrWG i.V.m. § 2 Nr. 2 

GewAbfV Abfälle, die in privaten Haushalten im Rahmen der privaten Lebensführung 
anfallen, insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudetei-
len sowie in anderen vergleichbaren Anfallstellen wie Wohnheimen oder Einrichtungen 
des betreuten Wohnens. 

 
(2) Eigentümer/innen von Grundstücken und Abfallerzeuger/innen bzw. Abfallbesitzer/innen 

auf Grundstücken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z B. gewerblich/in-
dustriell genutzt werden, haben gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 KrWG gleichermaßen die 
Verpflichtungen nach Abs. 1, soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung 
im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG anfallen. Sie haben nach § 7 Satz 4 
der Gewerbeabfall-Verordnung für gewerbliche Siedlungsabfälle im Sinne des § 2 Nr. 1 
GewAbfV eine Pflicht-Restmülltonne zu benutzen. Abfälle gelten als angefallen, wenn 
erstmalig die Begriffsmerkmale in § 3 Abs. 1 KrWG erfüllt sind. Das sogenannte Hucke-
packverfahren ist unzulässig, d. h. angefallener Restmüll darf als gemischter Siedlungs-
abfall (Abfallschlüssel-Nummer 20 03 01) nicht mit den anderen Abfällen, die einer an-
deren Abfallschlüssel-Nummer der Anlage zur Abfallverzeichnisverordnung zuzuordnen 
sind, entsorgt werden. Im Übrigen gilt Abfall zur Beseitigung als angefallen, wenn kon-
krete Verwertungsmaßnahmen durch den gewerblichen Abfallbesitzer/-erzeuger/in un-
ter Beachtung der Vorgaben zur Trennung von Abfällen in den §§ 3 und 4 GewAbfV nicht 
schlüssig und nachvollziehbar aufgezeigt werden können. Dieses ist z.B. bei benutzten 
Staubsaugerbeuteln, benutzten Papiertaschen- bzw. Papierküchentüchern, Küchen-
schwämmen, Kehricht, benutzten Damenbinden und Tampons, Zigarettenkippen sowie 
zerbrochenem Porzellan anzunehmen. Die Zuteilung des Gefäßvolumens für die Pflicht-
Restmülltonne erfolgt auf der Grundlage der Maßgaben in § 11 Abs. 3 dieser Satzung.  

 
(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang nach Abs. 1 und Abs. 2 besteht auch für Grund-

stücke, die anderweitig z. B. gewerblich/industriell und gleichzeitig von privaten Haus-
haltungen zu Wohnzwecken genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die 
Nutzung einer gemeinsamen Restmülltonne durch die privaten Haushaltungen und die 
Erzeuger/innen und Besitzer/innen von gewerblichen Siedlungsabfällen ist auf Antrag 
möglich. 

 
 

§ 7 
Ausnahmen vom Benutzungszwang 

 
Ein Benutzungszwang nach § 6 besteht nicht, 
 
- soweit Abfälle gemäß § 3 Abs. 1 oder § 3 Abs. 3 dieser Satzung von der kommunalen 

Abfallentsorgungseinrichtung ausgeschlossen sind; 
 

- soweit Abfälle in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach § 23 KrWG freiwillig zu-
rückgenommen werden, wenn dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber durch die 
zuständige Behörde ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach § 26 Abs. 4 oder 
Abs. 6 KrWG erteilt worden ist (§17 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KrWG); 
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- soweit Abfälle einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechtsverordnung 
nach § 25 KrWG unterliegen und die Stadt an deren Rücknahme nicht mitwirkt (§ 17 Abs.2 
Satz 1 Nr. 1 KrWG); 

 
- soweit Abfälle zur Verwertung, die nicht gefährlich i.S. des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch 

eine nach nach § 17 Abs. 2. Satz 1 Nr. 3. Satz 2, § 18 KrWG zulässige, gemeinnützige 
Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden; 

 
- soweit Abfälle, die nicht gefährlich i.S. des § 3 Abs. 5 KrWG sind, durch eine nach § 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Abs. 3, § 18 KrWG zulässige, gewerbliche Sammlung einer ordnungs-
gemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden.  

 
 

§ 8 
Ausnahmen vom Anschluss- und Benutzungszwang 

an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung 
 
(1) Kein Anschluss- und Benutzungszwang an die kommunale Abfallentsorgungsein-rich-

tung besteht bei Grundstücken, die von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken ge-
nutzt werden, soweit die/der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige schlüssig und 
nachvollziehbar nachweist, dass sie/er in der Lage ist, Abfälle zur Verwertung auf dem 
an die kommunale Abfallentsorgungseinrichtung angeschlossenen Grundstück ord-
nungsgemäß und schadlos im Sinne des § 7 Abs. 3 KrWG zu verwerten (Eigenverwer-
tung). 
 
Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang an das Bioabfallgefäß besteht 
insoweit dann, wenn die/der Anschluss- und/oder Benutzungspflichtige nachvollziehbar 
und schlüssig darlegt, dass sie/er nicht nur willens, sondern auch fachlich und technisch 
in der Lage ist, alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Stoffe ordnungs-
gemäß und schadlos i.S.d. § 7 Abs. 3 KrWG so zu behandeln, dass eine Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere durch Gerüche oder Siedlungsunge-
ziefer (z. B. Ratten), nicht entsteht. 
 
Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- und/oder Benut-
zungspflichtigen fest, ob und inwieweit eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs.1 Satz 1 2. Halbsatz KrWG besteht. Die Feststellung kann 
widerrufen werden, sobald die Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Anschluss- 
und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen. 
 

(2) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei Grundstücken, die 
nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig z.B. industriell/gewerblich genutzt werden, 
wenn die/der Abfallerzeuger/in bzw. Abfallbesitzer/in nachweist, dass sie/er die bei ihm 
anfallenden Abfälle zur Beseitigung in eigenen Anlagen beseitigt (Eigenbeseitigung) und 
keine überwiegenden öffentlichen Interessen eine Überlassung der Abfälle zur Beseiti-
gung erfordern. Die Stadt stellt auf der Grundlage der Darlegungen der/des Anschluss- 
und/oder Benutzungspflichtigen fest, ob eine Ausnahme vom Anschluss- und Benut-
zungszwang gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz KrWG i.V.m. § 7 Gewerbeabfallver-
ordnung besteht. Die Feststellung kann widerrufen werden, soweit die Voraussetzungen 
für eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang nicht mehr vorliegen. 

 
(3) Eine Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang besteht bei den Wohngrundstü-

cken, die ihre Restabfälle im Rahmen einer Entsorgungsgemeinschaft (Tonnengemein-
schaft) durch das direkte Nachbargrundstück der Entsorgung zuführen. 
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§ 9 
Selbstbeförderung zu Abfallentsorgungsanlagen 

 
Erzeuger/innen bzw. Besitzer/innen von Abfällen, deren Einsammeln und Befördern durch die 
Stadt gemäß § 3 dieser Satzung ausgeschlossen ist, sind verpflichtet, ihre Abfälle zum Zwecke 
des Verwertens, Behandelns, Lagerns oder Ablagerns entsprechend der Satzung über die 
Abfallentsorgung im Kreis Viersen zu der vom Kreis betriebenen Sammelstelle, Behandlungs-
anlage oder Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. Soweit der Kreis 
das Behandeln, Lagern oder Ablagern dieser Abfälle ebenfalls ausgeschlossen hat, sind die 
Abfälle zum Zwecke des Behandelns, Lagerns oder Ablagerns zu einer sonstigen dafür zuge-
lassenen Abfallentsorgungsanlage zu befördern oder befördern zu lassen. 
 
 

§ 10 
Abfallbehälter, Abfallsäcke, Komposter 

 
(1) Für das Einsammeln von Abfällen und das Kompostieren von Pflanzenabfällen sowie 

nicht behandelten Küchenabfällen stellt die Stadt folgende Behälter bereit: 
 

1. 60-l-Behälter (graue Restabfallbehälter) 
 

2. 80-l-Behälter (graue Restabfallbehälter) 
 

3. 120-l-Behälter (blaue Papier- und Pappesammelbehälter/  
graue Restabfallbehälter/braune Bioabfallbehälter) 

 
4. 240-l-Behälter (blaue Papier- und Pappesammelbehälter/  
 graue Restabfallbehälter/braune Bioabfallbehälter) 

 
5. 770-l-Behälter graue Restabfallbehälter 

 
6. 1.100-l-Behälter (blaue Papier- und Pappesammelbehälter/  
 graue Restabfallbehälter) 

 
7. 4.500-l-Behälter (blaue Papier- und Pappesammelbehälter/  

graue Restabfallbehälter) 
 

8. Abfallsäcke (blaue Restabfallsäcke/Bioabfallsäcke) 
 

9. Glasiglus 
 

10. Altkleidercontainer 
 
(2) In die grauen Abfallbehälter sowie in die blauen Restabfallsäcke dürfen ausschließlich 

die Abfälle eingefüllt werden, die der Kreis Viersen im Rahmen seiner Zuständigkeit zur 
weiteren Entsorgung übernimmt. 

 
 Ausgeschlossen sind: 
 

 1. Abfälle, die nach Absatz (3) in die blauen Abfallbehälter einzufüllen sind,  
 

 2. Bioabfälle, die nach Absatz (6) zum Zwecke der Kompostierung bereitzustellen sind 
oder die auf dem angeschlossenen Grundstück einer Kompostierung zugeführt wer-
den,  

 
 3. Hohlglas, das nach Absatz (4) in Glasiglus einzuwerfen ist, 
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4. schadstoffhaltige Abfälle, die nach Absatz (5) am Schadstoffmobil abzuliefern sind, 

 
5. Elektroaltgeräte im Sinne des ElektroG. 

 
(3) In die blauen Abfallbehälter dürfen nur Papier und Pappe eingefüllt werden, jedoch kein 

verschmutztes Papier, kein Hygienepapier und keine Getränkeverpackungen aus Ver-
bundstoffen. 

 
(4) Flaschen und sonstige Glasbehälter (Hohlglas) sind in die im Stadtgebiet aufgestellten 

Glasiglus einzuwerfen. 
 
(5) Abfälle aus Haushaltungen, die schadstoffhaltigen Abfällen nach § 3 Abs. 5 Satz 1 KrWG 

entsprechen, sind am Schadstoffmobil auf dem Wertstoffhof der Stadt Willich abzulie-
fern. Die Sammeltermine werden im Abfallentsorgungskalender der Stadt Willich be-
kannt gegeben. 

 
(6) In die braunen Bioabfallbehälter und in die Bioabfallsäcke dürfen ausschließlich unver-

packte Bioabfälle, die auf dem Grundstück und im Haushalt anfallen, eingefüllt werden, 
soweit sie nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden. Fremdstoffe, insbe-
sondere Kunststoffe, einschließlich biologisch abbaubaren Kunststoffen, dürfen nicht zu-
sammen mit den Bioabfällen der zugegeben werden; dies gilt auch für biologisch abbau-
bare Kunststoff-Sammelbeutel. Die Zugabe von unbeschichtetem Altpapier (zum Bei-
spiel Küchenkrepp, Zeitungen, Kaffeefiltertüten) ist in kleinen Mengen zusammen mit 
getrennt erfassten Bioabfällen zulässig, wenn dies aus hygienischen oder praktischen 
Gründen zweckmäßig ist (zum Beispiel bei sehr feuchten Bioabfällen); nicht zulässig ist 
die Zugabe von beschichtetem Papier (zum Beispiel Hochglanzpapier, Papier aus Altta-
peten). Für gebündelte Pflanzenabfälle bis maximal 2 cbm je Sammlung führt die Stadt 
im Laufe eines Kalenderjahres gesonderte mobile Sammlungen durch. Die Sammel- und 
Abfuhrtermine werden im Abfallentsorgungskalender der Stadt Willich bekannt gegeben  

 
(7) Abfallsäcke werden nur zugelassen,  
 

1. wenn die Entsorgung durch Abfallbehälter (§ 10 Abs. 1 Ziff. 1 - 7) wegen der örtlichen 
Verhältnisse nicht zumutbar oder nicht möglich ist,  
 

2. wenn gelegentlicher Überhangabfall (Restabfall, Bioabfall), den die zugeteilten Ab-
fallbehälter nicht aufnehmen können, beseitigt werden soll.  

 
(8) Die befüllten Abfallbehälter dürfen folgende Maximalgewichte nicht überschreiten:  
 

 60 l, 80 l, 120 l, 240 l:    100 kg 
 770 l, 1.100 l:     600 kg 
 4.500 l:                        2.200 kg. 
 
 

§ 11 
Anzahl und Größe der Abfallbehälter 

 
(1) Die Stadt stellt für Wohngrundstücke, für gemischtgenutzte Grundstücke (Wohn- und 

anderweitige Nutzung) sowie für ausschließlich Nichtwohnzwecken dienende Grundstü-
cke, auf denen Abfälle anfallen, Restabfallbehälter und Restabfallsäcke (§ 10 Abs. 1 Ziff. 
1 - 7) in erforderlicher Anzahl und Größe zur Verfügung.  

 
(2) Jede/r Grundstückseigentümer/in ist verpflichtet, bei Grundstücken mit privaten Haus-

haltungen ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 20 Litern pro gemeldeter Person 
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und Woche vorzuhalten. Ausgeschlossen sind Wohngrundstücke mit einer Person und 
einem 60-l-Restmüllgefäß. Die Zuteilung des Gefäßvolumens bei dem Restmüllgefäß 
erfolgt auf der Grundlage des festgesetzten Mindest-Restmüll-Gefäßvolumens pro Per-
son und Woche. 

 
(3) Aufgrund der generellen Zielsetzung zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung kann 

auf Antrag des Anschlusspflichtigen ein gegenüber Absatz 2 reduziertes Behältervolu-
men entsprechend der in der Stadt Willich vorhandenen Behältergrößen zur Verfügung 
gestellt werden. 

  

Perso-
nen 

Liter/Wo-
che/ 
14 tägig 

Behältervolumen  
in Litern 14 tägig  
nach Absatz 2 

Reduzierung Behältervolu-
men in Litern 14 tägig  
nach Absatz 3 

1 40 60 keine 

2 80 80 60 

3 120 120 80 

4 160 80 wöchentlich 120 

5 200 240 120 

6 240 240 80 wöchentlich 

7 280 240 + 80 240 

8 320 240 + 80 240 

9 360 240 + 120 240 + 80 

10 400 240 + 240 240 + 120 

11 440 240 + 240 240 + 120 

12 480 240 + 240 240 + 120 

13 520 240 + 240 + 80 240 + 240 

14 560 240 + 240 + 80 240 + 240 

15 600 240 + 240 + 120 240 + 240 

16 640 240 + 240 + 240 240 + 240 + 80 

17 680 240 + 240 + 240 240 + 240 + 120 

18 720 240 + 240 + 240 240 + 240 + 120 

19 760 240 + 240 + 240 + 120 240 + 240 + 240 

20 800 240 + 240 + 240 + 120 240 + 240 + 240 
 

Für Wohngrundstücke mit nur einer gemeldeten Person kann eine hälftige Reduzierung 
der Volumengebühr beantragt werden, sofern der 60 Liter Behälter nur bis zur Hälfte 
befüllt wird.  

 
(4) Für die Abfuhr von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-haltun-

gen wird der Behälterbedarf für Abfälle zur Beseitigung unter Zugrundelegung von Ein-
wohnergleichwerten ermittelt. Je Einwohnergleichwert wird ein Mindest-Gefäßvolumen 
von 20 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt. 

 
Abweichend kann auf Antrag, bei durch die/den Abfallerzeuger/in bzw. Abfallbesitzer/in 
nachgewiesener Nutzung von Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten, ein gerin-
geres Mindest-Gefäßvolumen zugelassen werden. Die Stadt legt aufgrund der vorgeleg-
ten Nachweise und ggf. eigenen Ermittlungen/Erkenntnissen das zur Gewährleistung 
einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderliche Behältervolumen fest, wobei das Min-
destbehältervolumen von 10 Litern pro Person / Einwohnergleichwert/Woche nicht un-
terschritten werden darf.  
 
Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt: 
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Unternehmen/Institution je Platz/ 
Beschäftigten/ Bett 

Einwohnergleichwert 

a) Krankenhäuser, Kliniken  
   und ähnliche Einrichtungen 

 
je Platz 

 
1 

b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, 
    Verbände, Krankenkassen, 
    Versicherungen, selbständig Tätige  
    der freien Berufe, selbständige 
    Handels-, Industrie- und 
    Versicherungsvertreter 

 
 
 

je 3 Beschäftigte 

 
 
 
1 

c) Schulen, Kindergärten je 10 Schüler/Kind 1 
d) Speisegaststätten, Imbißstuben je Beschäftigten 4 
e) Gaststättenbetriebe, die nur als 
     Schankwirtschaft konzessioniert 
    sind, Eisdielen 

 
je Beschäftigten 

 
2 

f)  Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 
g) Lebensmitteleinzel- und  
   Großhandel 

 
je Beschäftigten 

2 

h) sonstiger Einzel- u. Großhandel je Beschäftigten 0,5 
i)  Industrie, Handwerk u. übrige  
    Gewerbe 

 
je Beschäftigten 

 
0,5 

 
(5) Beschäftigte im Sinne des § 11 Abs. 4 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeitneh-

mer/innen, Unternehmer/innen, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) ein-
schließlich Zeitarbeitskräfte. Halbtagsbeschäftigte werden zu ½ bei der Veranlagung be-
rücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ¼ berücksichtigt. 

 
(6) Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus an-

deren Herkunftsbereichen anfallen, die gemeinsam in einem Restmüllgefäß gesammelt 
werden können, wird das sich nach § 11 Abs. 4 berechnete Behältervolumen zu dem 
nach § 11 Abs. 2 zur Verfügung zu stellende Behältervolumen hinzugerechnet. 

 
(7) Wird bei zwei aufeinander folgenden Entleerungsterminen festgestellt, dass das bereit-

gestellte Mindest-Behältervolumen nicht ausreicht, so hat die/der Grundstückseigentü-
mer/in die Aufstellung eines Abfallgefäßes mit dem nächst größeren Behältervolumen 
zu dulden (z.B. 120 Liter statt 80 Liter). 

 
(8) Wurde einem Antrag auf Reduzierung von Restabfallbehältervolumen stattgegeben, 

dann ist ein erneuter Reduzierungsantrag innerhalb von zwölf Monaten seit der letzten 
Volumenreduzierung nur zulässig, wenn sich die Anzahl der Bewohner auf dem ange-
schlossenen Grundstück verringert hat oder wenn sich die Art der anderweitigen Nut-
zung des Grundstücks geändert hat. 

 
(9) Die Stadt stellt für Wohngrundstücke, für gemischtgenutzte Grundstücke (Wohn- und 

anderweitige Nutzung) sowie für ausschließlich Nichtwohnzwecken dienende Grundstü-
cke, auf denen Abfälle anfallen, blaue Sammelbehälter zur Erfassung von Papier- und 
Pappeabfällen zur Verfügung.  

 
 Zur Erfassung der verwertbaren Papier- und Pappeabfälle wird für jedes angeschlos-

sene Grundstück mindestens ein blauer 120-l-Sammelbehälter bereitgestellt. 
 
(10) Wird festgestellt, dass die auf einem Grundstück vorgehaltenen Abfallbehälter bzw. Ab-

fallsäcke für die Erfassung der Restabfälle bzw. die Erfassung von Papier und Pappe 
nicht ausreichen, dann setzt die Stadt das erforderliche Behältervolumen fest. 
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(11) Die Stadt stellt für Wohngrundstücke, für gemischtgenutzte Grundstücke (Wohn- und 

anderweitige Nutzung) sowie für ausschließlich Nichtwohnzwecken dienende Grundstü-
cke, auf denen kompostierbare Abfälle anfallen, braune 120-l- oder 240-l- Bioabfallbe-
hälter oder Sammelsäcke bereit. Die Anzahl und Größe der Behälter, die auf einem 
Grundstück bereitgehalten werden müssen, richtet sich grundsätzlich nach der Anzahl 
der auf diesem Grundstück vorgehaltenen grauen Restabfallbehälter. 

 
 

§ 12 
Standplatz und Transportweg für Abfallbehälter 

 
(1) Die zu entleerenden Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 60 l, 80 l, 120 l 

und 240 l, die Abfallsäcke, die sperrigen Abfälle, Elektrogroßgeräte sowie die Bioabfälle 
und gebündelten Pflanzenabfälle sind am Tage der Abfuhr bis 6 Uhr von den Anschluss-
pflichtigen bzw. anderen Abfallbesitzern/innen in der Regel an ihrer zur öffentlichen 
Straße gerichteten Grundstücksgrenze, in jedem Fall aber so bereitzuhalten, dass der 
Verkehr nicht gefährdet und auch der übrige Gemeingebrauch an öffentlichen Straßen 
nicht übermäßig beeinträchtigt wird. Vor dem Abfuhrtag dürfen die Abfallbehälter nicht 
auf einer öffentlichen Verkehrsfläche rausgestellt werden. Nach der Leerung sind die 
Abfallbehälter unverzüglich von der Straße zu entfernen. 

 
Wenn das Abfallsammelfahrzeug nicht am Grundstück vorfahren kann, z. B. bei Wohn-
wegen, Sackgassen ohne Wendemöglichkeit, Wirtschaftswegen, bei unfertigen Straßen 
u. a., bestimmt die Stadt den Aufstellungsort zur Entleerung der Abfallbehälter. 
 

(2) Die 770-l-, 1.100-l- und 4.500-l-Abfallbehälter sind so aufzustellen, dass keine Verun-
staltungen des Straßenbildes entstehen, sie jedoch vom Abfallsammelfahrzeug ohne 
Schwierigkeiten erreicht und entleert werden können. 

 
(3) Die Stadt kann unter Beachtung der geltenden Bestimmungen den Standplatz der Ab-

fallbehälter auf dem Grundstück bestimmen. 
 
 

§ 13 
Benutzung der Abfallbehälter 

 
(1) Die Abfallbehälter werden von der Stadt bzw. von dem von ihr beauftragten Unterneh-

men gestellt und unterhalten. Sie gehen nicht in das Eigentum der Anschlusspflichtigen 
oder anderen Abfallbesitzern/innen über. 

 
(2) Die Abfälle müssen in die von der Stadt gestellten Abfallbehälter oder die dafür zur Ver-

fügung gestellten Depotcontainer entsprechend deren Zweckbestimmung eingefüllt wer-
den. Abfälle dürfen nicht in einer anderen Weise zum Einsammeln bereitgestellt oder 
neben die Abfallbehälter oder Depotcontainer gelegt werden. 

 
(3) Die/Der Grundstückseigentümer/in hat dafür zu sorgen, dass die Abfallbehälter allen 

Hausbewohnern/innen zugänglich sind und ordnungsgemäß benutzt werden können. 
 
(4) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln, sie dürfen nur soweit gefüllt werden, 

dass sich der Deckel schließen lässt. Aus hygienischen Gründen sind die Behälter ge-
schlossen zu halten. Abfälle dürfen nicht in Abfallbehälter eingestampft oder in ihnen in 
einer Art und Weise verdichtet werden, so dass eine Entleerung am Abfallfahrzeug nicht 
mehr möglich ist, weil der Inhalt nicht mehr geschüttet werden kann und hierdurch der 
Entleerungsvorgang ausgeschlossen ist. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende o-
der heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen oder Abfälle im Abfallbehälter zu verbrennen. 
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(5) Sperrige Gegenstände, Schnee und Eis sowie Abfälle, welche die Abfallbehälter oder 

das Sammelfahrzeug beschädigen oder ungewöhnlich verschmutzen können, dürfen 
nicht in die Abfallbehälter und Abfallsäcke gefüllt werden. 

 
(6) Die Haftung für den Verlust der Abfallbehälter, sowie für Schäden, die vor allem durch 

unsachgemäße Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht zugelasse-
ner Gegenstände an den Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den allgemei-
nen Vorschriften. 

 
(7) Die Stadt gibt die Termine für die Einsammlung verwertbarer Stoffe und die Standorte 

der Annahmestellen/der Depotcontainer (Sammelcontainer) rechtzeitig bekannt. 
 
(8) Zur Vermeidung von Lärmbelästigung dürfen Depotcontainer für Altglas und die Altklei-

dercontainer nur werktags in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr benutzt werden. 
 
(9) Das Befüllen einer Nachbartonne ist nicht gestattet. 
 
 

§ 14 
Zulassung einer Entsorgungsgemeinschaft 

 
(1) Auf Antrag der Grundstückeigentümer/innen kann eine Entsorgungsgemeinschaft für die 

Bioabfallentsorgung mit Hilfe der braunen Bioabfallbehälter für zwei benachbarte Grund-
stücke zugelassen werden. Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grund-
stückseigentümer/innen haften gegenüber der Stadt im Hinblick auf die zu zahlende Ab-
fallentsorgungsgebühr als Gesamtschuldner/innen im Sinne der §§ 421 ff. BGB. 

 
(2) In begründeten Ausnahmefällen können sich benachbarte Anschlusspflichtige zu Abfall-

gemeinschaften hinsichtlich der Restmüllentsorgung zusammenschließen. Dabei sind 
die örtlichen Verhältnisse maßgebend, wodurch eine reibungslose Entsorgung ermög-
licht werden soll.  
Die als Entsorgungsgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer/innen haften 
gegenüber der Stadt Willich im Hinblick auf die zu zahlende Abfallentsorgungsgebühr 
als Gesamtschuldner/innen im Sinne der §§ 421 ff. BGB. Der Zusammenschluss ist bei 
der Stadt Willich schriftlich zu beantragen. 

 
(3) Dem Antrag für die Entsorgungsgemeinschaft nach Absatz 2 ist die Erklärung eines der 

Beteiligten beizufügen, mit der er sich verpflichtet,  
 
 1.  für die Beachtung der Bestimmungen der Satzung durch die Abfallgemeinschaft 

Sorge zu tragen und 
 
 2. für die von der Abfallgemeinschaft genutzten Abfallbehälter vorrangig als Gebühren-

schuldner/in nach der Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Willich 
einzutreten. 

 
(4) Die Volumenzahl für Gemeinschaftsgefäße wird pro Person auf 40 l 14-täglich festge-

setzt und eine Reduzierung des Gefäßvolumenmaßstabes gemäß § 11 der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Willich ist unzulässig. 

 
(5) Sind die Voraussetzungen für die Bildung einer Abfallgemeinschaft entfallen, ist die Ab-

fallgemeinschaft zum 01. des Folgemonates aufzulösen. 
 
 
 



  7.1 

 
 
 

§ 15 
Häufigkeit und Zeit der Leerung 

 
(1) Die grauen Restabfallbehälter und die blauen Restabfallsäcke werden generell 14-täg-

lich geleert bzw. eingesammelt. Auf Antrag der Anschlusspflichtigen können die grauen 
Restabfallbehälter auch wöchentlich entleert werden. Wurde diesem Antrag stattgege-
ben, ist eine Änderung des Abfuhrrhythmus erst nach einem Jahr seit der letzten Ände-
rung möglich.  
 
Die grauen Restabfallbehälter gemäß § 10 Abs. 1 Ziff. 5 bis 7 (Container) werden aus-
schließlich wöchentlich entleert.  

 
Die blauen Papier- und Pappesammelbehälter werden alle vier Wochen geleert. Die Gla-
siglus werden wöchentlich geleert. Die braunen Bioabfallbehälter und die Bioabfallsäcke 
werden 14-täglich geleert bzw. eingesammelt. Die mobilen Pflanzenabfallsammlungen 
für größere Mengen finden viermal jährlich statt. 

 
(2) Alle Abfuhrtermine werden außerhalb der Satzung im jährlichen Abfallent-sorgungska-

lender bekannt gegeben. 
 
 

§ 16 
Sperrige Abfälle / Sperrmüll / Elektro- und Elektronikaltgeräte und Altbatterien 

 
(1) Die/Der Anschlussberechtigte und jede/r andere Abfallbesitzer/in im Gebiet der Stadt hat 

im Rahmen der §§ 2 - 3 das Recht, sperrige Abfälle, die wegen ihres Umfanges oder 
ihres Gewichts nicht in den nach dieser Satzung zugelassenen Abfallbehältern eingefüllt 
werden können (Sperrmüll), von der Stadt außerhalb der regelmäßigen Abfallentsorgung 
gesondert abfahren zu lassen. 
 

(2) Die Abfuhr von Sperrgut, mit Ausnahme von Elektrogeräten erfolgt viermal jährlich. Die 
Abfuhr ist unter Angabe von Art und Anzahl der Gegenstände bei dem von der Stadt 
beauftragten Entsorgungsunternehmen fernmündlich zu beantragen. Den Antragstel-
lern/innen wird der Abholtag mitgeteilt. 
 

(3) Elektro- und Elektronik-Altgeräte i. S. d. § 3 Nr. 1 ElektroG sind vom Besitzer der Altge-
räte gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 ElektroG getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall, ins-
besondere Sperrmüll, gesondert zur Abholung vor dem Grundstück bereitzustellen oder 
zum Wertstoffhof zu bringen. Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumu-
latoren, die nicht von Altgeräten umschlossen sind, gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 ElektroG 
vor der Abgabe an der Erfassungsstelle von diesen zu trennen und der gesonderten 
Altbatterien-Entsorgung der Stadt zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 
ElektroG nicht, soweit nach § 14 Abs. 5 Satz 2 und Satz 3 ElektroG Altgeräte separiert 
werden, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten. 

 
(4) Altbatterien i. S. d. § 2 Abs. 9 Batteriegesetz (BattG) sind vom Endnutzer (§ 2 Abs. 13 

BattG) als Besitzer von Altbatterien gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 BattG vom unsortierten 
Siedlungsabfall einer getrennten Erfassung zuzuführen. Dieses gilt gemäß § 11 Abs. 1 
Satz 2 BattG nicht für Altbatterien, die in andere Produkte fest eingebaut worden sind. 
Die Stadt informiert im Abfallkalender darüber, in welcher Art und Weise sie die getrennte 
Rücknahme von Altbatterien gemäß § 13 Abs. 1 BattG durchführt. 
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(5) Die Abfuhr von Elektrogroßgeräten aus privaten Haushaltungen sowie sonstigen Her-
kunftsbereichen, soweit die Beschaffenheit und Menge der dort anfallenden Altgeräte mit 
den in privaten Haushaltungen anfallenden Altgeräten vergleichbar sind, erfolgt einmal 
monatlich, nach telefonischer Anmeldung bei der Stadt Willich. Den Antragstellern/innen 
wird der Abholtag mitgeteilt. Zusätzliche Elektrokleinteile können dazugelegt und mit ent-
sorgt werden. Elektrokleinteile sind ansonsten bei der städtischen Sammelstelle auf dem 
Wertstoffhof der Stadt Willich einzusortieren. 

 
(6) Das Sperrgut und die Elektrogroßgeräte sind zu ebener Erde möglichst nahe der Verla-

destelle so bereitzustellen, dass sie von dem eingesetzten Abfuhrfahrzeug erreicht wer-
den können. Der Verkehr darf nicht gefährdet werden. 

 
(7) Sofern sperrige Abfälle nicht durch eine Fahrzeugbesatzung (2 Personen) von Hand ver-

laden werden können, kann sich die Stadt zur Abfuhr Dritter bedienen. Die hierfür ent-
stehenden Kosten sind vom Anschlussberechtigten bzw. Abfallbesitzer zu tragen. 

 
 

§ 17 
Anmeldepflicht 

 
(1) Die/Der Grundstückseigentümer/in hat der Stadt den erstmaligen Anfall von Abfällen, die 

voraussichtliche Menge, die Anzahl der auf dem Grundstück wohnenden Personen so-
wie jede wesentliche Veränderung der anfallenden Abfälle ihrer Menge nach oder der 
auf dem Grundstück wohnenden Personenzahl unverzüglich anzumelden. 

 
(2) Wechselt die/der Grundstückseigentümer/in so ist sowohl die/der bisherige als auch 

die/der neue Eigentümer/in verpflichtet, die Stadt unverzüglich zu benachrichtigen. 
 
 

§ 18 
Auskunftspflicht, Betretungsrecht 

 
(1) Der/Die Grundstückseigentümer/in, die Nutzungsberechtigte/n oder die Abfall-besit-

zer/innen bzw. Abfallerzeuger/innen sind verpflichtet über § 17 hinaus alle für die Ab-
fallentsorgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Hierzu gehört insbesondere die Mit-
teilung über die Anzahl der Beschäftigten, ihre Arbeitszeiten, die Anzahl der Betten in 
Kliniken und Beherbergungsunternehmen. 

 
(2) Die Eigentümer/in und Besitzer/in von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige 

Abfälle anfallen, sind nach § 19 Abs. 1. Satz 1 KrWG verpflichtet, das Aufstellen von 
Abfallgefäßen auf ihrem Grundstück sowie das Betreten des Grundstücks zum Zweck 
des Einsammelns und zur Überwachung des Getrennthaltens und der Verwertung von 
Abfällen zu dulden. 

 
(3) Den Beauftragten der Stadt ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden, im Rahmen des § 19 Abs. 1 KrWG ungehinderter Zutritt zu Grundstücken zu 
gewähren, für die nach dieser Satzung Anschluss- und Benutzungszwang besteht. Dabei 
ist Zutritt insbesondere dort zu gewähren, wo Abfälle anfallen. Auf den Grundstücken 
etwa vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck jederzeit zugäng-
lich sein. Das Betretungsrecht schließt insbesondere ein, die Überwachung und Kontrolle 
der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwertung von Abfällen auf den Grund-
stücken privater Haushaltungen, soweit die Stadt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungs-
träger die Überwachung und Kontrolle im Einzelfall als erforderlich ansieht. 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht inner-

halb einer angemessenen Frist entsprochen, so ist die Stadt berechtigt, die notwendigen 
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Zwangsmittel nach §§ 55 ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.02.2003 (GV NRW. S.156, 
2005 S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV NRW. 
S. 557) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden, insbesondere die erforderlichen 
Maßnahmen auf Kosten der/des Anschlussberechtigten durchzuführen oder von ande-
ren durchführen zu lassen. 

 
(5) Die Beauftragten haben sich durch einen von der Stadt ausgestellten Dienstausweis aus-

zuweisen. 
 
(6) Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird 

insoweit durch § 19 Abs. 1 KrWG eingeschränkt. 
 
 

§ 19 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die der Stadt obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschrän-

kungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, witte-
rungsbedingten Einschränkungen oder Verzögerungen, Streiks, betriebsnotwendigen 
Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen so bald 
wie möglich nachgeholt.  

 
(2) In Fällen des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf 

Schadenersatz.  
 
 

§ 20 
Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung/Anfall der Abfälle 

 
(1) Die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung beginnt, wenn der/dem 

anschluss- und benutzungspflichtigen Abfallerzeuger/in bzw. Abfallbesitzer/in die nach 
dieser Satzung festgelegten Abfallbehältnisse zur Verfügung gestellt worden sind und 
diese zur Abfallüberlassung bereitgestellt werden und das an die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung angeschlossene Grundstück mit Abfallfahrzeugen zur Entleerung 
der bereitgestellten Abfallbehältnisse angefahren wird. 

 
(2) Abfälle gelten zum Einsammeln und Befördern als angefallen, wenn die Voraus-setzun-

gen des Abfallbegriffs gemäß § 3 Abs. 1 KrWG erstmals erfüllt sind.  
 
(3) Die Stadt Willich ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen 

zu lassen. Im Abfall vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsachen behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene und zur Abholung bereitgestellte Abfälle zu 

durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 

§ 21 
Abfallentsorgungsgebühren 

 
Für die Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Willich und die 
sonstige Erfüllung abfallwirtschaftlicher Aufgaben durch die Stadt Willich werden Abfallentsor-
gungsgebühren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung für die kommunale 
Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt Willich erhoben.  
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§ 22 
Andere Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer/innen ergebenden Rechte und 
Pflichten gelten entsprechend für Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer/innen und sons-
tige Nutzungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, Nießbraucher sowie 
alle sonstigen zum Besitz eines Grundstücks dinglich Berechtigten. Die Grundstückseigentü-
mer werden von ihren Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere An-
schluss- und Benutzungspflichtige vorhanden sind. 
 
 

§ 23 
Begriff des Grundstücks 

 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Liegen-schaftska-
taster und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  
 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ord-

nungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem sie/er 
 

a) nach § 3 dieser Satzung ausgeschlossene Abfälle der Stadt Willich zum Einsammeln 
oder Befördern überlässt; 

 
b) von der Stadt Willich bestimmte Abfallbehälter und Abfallsäcke gemäß § 6 Abs. 1 

Satz 3, § 6 Abs. 2, § 11 Abs. 2 dieser Satzung zum Einfüllen von Abfällen nicht be-
nutzt; 

 
c) für bestimmte Abfälle vorgesehene Behälter oder Abfallsäcke   entgegen § 13 Abs. 

4 dieser Satzung mit anderen Abfällen füllt; 
 

d) Abfallbehälter entgegen den Befüllungsvorgaben in § 13 Abs. 2, Abs. 4, Abs.5 und 
Abs. 6 dieser Satzung befüllt; 

 
e) den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls ge-

mäß § 17 dieser Satzung nicht unverzüglich anmeldet; 
 

f) anfallende Abfälle entgegen § 20 Abs. 2 i.V. m § 20 Abs. 4 dieser Satzung unbefugt 
durchsucht oder wegnimmt; 

 
g) nach § 10 Abs. 3 Abfälle in die blauen Abfallbehälter einfüllt, die anderweitig zu ent-

sorgen sind; 
 

h) nach § 10 Abs. 5 schadstoffhaltige Abfälle, die der Schadstoffsammlung zuzuführen 
sind, anderweitig entsorgt; 

 
i) nach § 12 Abs. 1 ihre/seine Abfallbehälter so zur Abfuhr bereitstellt, dass der Verkehr 

auf der Fahrbahn gefährdet wird oder der übrige Gemeingebrauch an öffentlichen 
Straßen übermäßig beeinträchtigt wird; 

 
j) nach § 12 Abs. 2 ihre/seine Abfallbehälter auf dem Grundstück so aufstellt, dass ein 

ungehinderter Zugang oder eine ungehinderte Benutzung nicht möglich ist; 
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k) nach § 13 Abs. 4 die Abfallbehälter in einer satzungswidrigen Art behandelt oder 

befüllt; 
 

l) nach § 13 Abs. 5 in die Abfallbehälter sperrige Gegenstände, Schnee, Eis oder für 
den Abfallbehälter bzw. das Sammelfahrzeug beschädigende oder ungewöhnlich 
verschmutzende Gegenstände einfüllt; 

 
m) nach § 16 Abs. 4 sperrige Gegenstände in einer den Verkehr gefährdenden Weise 

zur Abfuhr bereitstellt; 
 

n) nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 ihrer/seiner Anmeldepflicht nicht nachkommt; 
 

o) nach § 17 Abs. 1 ihrer/seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt; 
 

p) nach § 20 Abs. 4 angefallene Abfälle durchsucht oder wegnimmt. 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden, so-

weit nicht andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen.  
 
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
  a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
  b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
  c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder      
  d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Willich vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 

 
Willich, den 27.11.2024 
 
(Christian Pakusch) 
Bürgermeister 
 
Anlage 1 - Abfallartenkatalog 


